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Einleitung

Straftaten, die von wohnungslosen Personen1 begangen
werden, stoßen bisher selten auf gesellschaftliches, po-
litisches und wissenschaftliches Interesse. Auch liegen
wenige belastbare Befunde zu den strafrechtlichen Kon-
sequenzen für delinquente Wohnungslose vor. Schließlich
fehlt es grundsätzlich an einer weitgehenden, wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern sich
das Leben ohne eigene Wohnung in Bezug auf die Kri-
minalisierung von dem Leben mit Wohnung unterscheidet
(Müller 2023).

Laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
e.V. (BAG W) wird die Zahl der Personen, die im Jahr
2023 in Deutschland ohne Obdach waren, auf mindestens
607.000 geschätzt (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungs-
losenhilfe e.V. 2023, S. 1). Von diesen lebten ca. 50.000
Menschen gänzlich ohne Unterkunft auf der Straße; die

1 Nach der Wohnungsnotfall-Definition der Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) ist eine Person, die nicht über
einen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum (oder Wohneigentum)
verfügt, wohnungslos (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosen-
hilfe e.V. 2011).
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anderen Betroffenen kamen beispielsweise bei Verwandten
oder in Notunterkünften unter.

Die Gründe für Wohnungslosigkeit sind vielfältig. Kün-
digung, Miet- und Energiekostenschulden, Konflikte im
Wohnumfeld sowie Trennung bzw. Scheidung sind mög-
liche Auslöser, obdachlos zu werden. Flucht ist dagegen
bei nichtdeutschen Wohnungslosen der Hauptauslöser für
Obdachlosigkeit (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslo-
senhilfe e.V. 2023, S. 3). In bisherigen Studien zur Ent-
stehung von Wohnungslosigkeit wurde ferner festgestellt,
dass der Wohnungslosigkeit oftmals eine oder mehrere
Inhaftierungen im Strafvollzug vorausgingen (Girtler 1980;
John 1988; Müller 2006).

Daneben ist im Kontext von Wohnungslosigkeit und Kri-
minalisierung zu berücksichtigen, dass nicht nur Straftaten
von wohnungslosen Personen begangen, sondern obdach-
lose Personen häufig auch Betroffene von Straftaten sind
(Müller 2006, S. 123; Pollich 2012).

Armutsforschung als Randthema der
Kriminalsoziologie

Bereits im Jahr 1996 war Karstedt der Meinung, dass die
Frage, „wie sich soziale Ungleichheit der Lebenschancen
in einer Gesellschaft im abweichenden Verhalten vor allem
derjenigen niederschlägt, die zu den am wenigsten Bevor-
rechtigten gehören“ (Karstedt 1996, S. 45) ad acta gelegt
zu sein schien. Ein Jahr später übten Hagan und McCarthy
in ihrer Studie zu Obdachlosigkeit und Jugendkriminalität
in Kanada Kritik an der gegenwärtigen Kriminologie, die
gesellschaftliche Entwicklungen missachte (Hagan undMc-
Carthy 1997, S. 81) und die zunehmende Spaltung der Ge-
sellschaft in Arm und Reich sowie den sozialen Ausschluss
von „überflüssigen Bevölkerungselementen“ vernachlässi-
ge. Die sog. Randgruppenforschung war im Kontext der
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Kritischen Kriminologie bis zum Ende der 1970er-Jahre
sehr präsent.

Armut und Kriminalität

Armut, fehlender bezahlbarer Wohnraum und Flucht sind
Gründe für Wohnungslosigkeit (Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe e.V. 2023, S. 3). Häufig wird ange-
nommen, dass zudem Armut und Kriminalität miteinander
verknüpft sind (Vold et al. 2002, S. 88). Ein evtl. gleichzei-
tiges Auftreten von Armut und Kriminalität könnte durch
Drittvariablen bedingt sein oder durch die häufigere Zu-
schreibung des Etiketts „kriminell“ an arme Menschen
(hierzu auch Weyer 2023, S. 54 ff.). Die Kriminologie hat
sich in der jüngeren Vergangenheit kaum mit diesen unter-
schiedlichen Perspektiven, insbesondere der ätiologischen
und der etikettierungstheoretischen, auseinandergesetzt,
sodass das Thema wissenschaftlich unterbeleuchtet bleibt
(Neubacher und Bögelein 2021, S. 108).

Es gibt verschiedene Annäherungen an den Armutsbe-
griff. Armut wird als „soziales Problem“ (Neubacher und
Bögelein 2021, S. 108) betrachtet, das durch Definitions-
und Zuschreibungsprozesse entsteht und oft mit einer „po-
tenziellen Gefährlichkeit“ verbunden wird (Groenemeyer
und Ratzka 2012, S. 367, 370). Absolute Armut bezieht
sich auf eine Mangelsituation, die ein bestimmtes, kon-
textabhängiges Maß unterschreitet, wie es in Deutschland
durch den aus der Verfassung abgeleiteten Anspruch auf
ein menschenwürdiges Existenzminimum garantiert wird
(Keck 2021, S. 3). Im globalen Kontext sind Menschen nach
der Definition der Weltbank extrem arm, wenn sie weni-
ger als 2,15 US-Dollar/Tag zur Verfügung haben (Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung 2025). Relative Armut betrachtet Armut hingegen
im Vergleich zu anderen, so werden z.B. Haushalte, de-
ren Einkommen unterhalb von 60% des durchschnittlichen
Einkommens liegt, als arm definiert (Neubacher und Bö-
gelein 2021, S. 108). Auch werden teilweise die Möglich-
keiten der gesellschaftlichen Teilhabe berücksichtigt, wobei
relative Deprivation Lebenslagen beschreibt, in denen Men-
schen nicht mehr am gesellschaftlichen Leben – etwa durch
Theater-, Kino- oder Konzertbesuche – teilhaben können.

Kriminalisierungs(prozesse) obdachloser
Personen

Die Delikte bzw. „die spezifischen Kriminalisierungspro-
zesse“ (Müller 2023) stehen in vielen Fällen im Zusam-
menhang mit den spezifischen Lebensumständen und Le-
bensweisen der wohnungslosen Personen.

In der traditionellen Armutsforschung werden Woh-
nungslosigkeitsverläufe anhand eines deterministischen
Karrieremodells vorrangig als Abstiegskarrieren betrachtet,
ohne die Handlungsspielräume zu betonen. Im Gegensatz
hierzu wird im kontingenten Karrieremodell der Lebensver-
laufsaspekt in den Vordergrund gestellt, sodass heterogene
Karrieremuster und ein offener Verlauf der Wohnungslo-
sen- und Strafvollzugskarrieren verstärkt betrachtet werden
(Müller 2006, S. 7).

Müller (2006) nahm sich dieser Thematik als eine der
wenigen an und untersuchte im Sinne der Street Crimino-
logy Menschen in benachteiligten Lebenslagen und richtete
das Untersuchungsinteresse auf das Leben auf der Straße,
um Kriminalität zu verstehen. Der Ansatz der Street Crimi-
nology beschäftigt sich mit den Lebensrealitäten von Men-
schen in besonders benachteiligten Lebenssituationen. Das
Untersuchungsinteresse liegt dabei auf dem alltäglichen
Leben „auf der Straße“, den sozialen Herausforderungen,
denen Menschen in extrem schwierigen Lebenssituationen
begegnen und den damit im Zusammenhang stehenden
Auswirkungen auf ihre Wahrnehmung und Auseinander-
setzung mit Kriminalität (Hagan und McCarthy 1997).
Zur Untersuchung wurden 30 qualitative Interviews mit
wohnungslosen Männern aus dem Münchener Stadtgebiet
geführt. Außerdem wurden 7 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Wohnungslosenhilfe und Strafentlassenenhilfe
interviewt (Müller 2006, S. 100). Laut Studienergebnissen
machten zwei Drittel der befragten Männer im Verlauf der
Wohnungslosigkeit Erfahrungen mit „Kriminalisierungs-
prozessen“. Die Befragten gaben an, Delikte wie Beför-
derungserschleichung, Diebstahl, Hausfriedensbruch und
Verletzung der Unterhaltspflicht verübt zu haben. Körper-
verletzung, illegaler Betäubungsmittel- und Waffenbesitz
sowie Urkundenfälschung traten seltener auf. Die Mehrheit
der befragten Männer bejahte zudem, mindestens einmal
inhaftiert gewesen zu sein (Müller 2006, S. 101).

Darüber hinaus wurden in der Untersuchung zentrale
Aspekte, die kriminogene Faktoren aufweisen, im Zusam-
menhang mit Wohnungslosigkeit identifiziert. Dazu gehö-
ren (sozial-)räumliche Aspekte (Aufenthalt im öffentlichen
Raum), die finanzielle Lage (Mangel an finanziellen Res-
sourcen) sowie die psychosoziale Situation (physischer und
psychischer Gesundheitszustand, soziales Netzwerk) (Mül-
ler 2006, S. 116).

Der öffentliche Raum (z.B. Bahnhöfe, städtische Plät-
ze, Fußgängerzonen, Parkanlagen) ist für das Leben ohne
Obdach von zentraler Bedeutung, da es für Personen ohne
Wohnung, abgesehen von karitativen Einrichtungen, keinen
Ort gibt, an dem sie sich aufhalten können. Bahnhöfe bie-
ten beispielsweise Schutz vor Witterungseinflüssen, spen-
den Wärme und Trockenheit und werden zur Befriedigung
alltäglicher, menschlicher Bedürfnisse aufgesucht. Außer-
dem bieten öffentliche Plätze eine wichtige Möglichkeit,
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soziale Kontakte zu z.B. anderen Obdachlosen zu pflegen
und so ein soziales Netzwerk aufzubauen (Müller 2006,
S. 117 ff.).

Schließlich kann Betteln an bestimmten Orten ohne Ge-
nehmigung gegen städtische Satzungen verstoßen (Müller
2006, S. 121).

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist einerseits mit
einem erhöhten Kriminalisierungsrisiko für Wohnungslose
verbunden, andererseits geht er mit einer erheblichen Unsi-
cherheit und Schutzlosigkeit einher, was das Risiko erhöht,
Kriminalität zu erfahren. Nahezu alle interviewten woh-
nungslosen Männer berichteten, dass sie ein- oder mehr-
fach Betroffene von Straftaten wurden. Mehrheitlich wurde
ihnen Geld oder wichtige Dokumente wie Ausweise ent-
wendet. Ein erhöhtes Risiko, von einer Straftat betroffen zu
werden, haben Wohnungslose, die sich in einem schlechten
Gesundheitszustand befinden (Müller 2006, S. 123 f.). Auch
von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Unterkunftsräu-
me bieten für Wohnungslose keinen ausreichenden Schutz
vor Straftaten. Vielmehr wird von den Befragten dort ein
höheres Risiko beschrieben, von Diebstählen betroffen zu
sein. Im Sinne der „ausgleichenden Gerechtigkeit“ (Müller
2006, S. 126) schilderten die Befragten, die bereits bestoh-
len wurden, den Täter aus Rache ebenso zu bestehlen.

Weitere Beispiele für relevante Aspekte sind ein Man-
gel an finanziellen Ressourcen und physische oder psychi-
sche Beschwerden. Außerdem kann eine als stigmatisierend
empfundene Behandlung auf Ämtern dazu führen, dass von
einem Anspruch auf staatliche Sozialleistungen kein Ge-
brauch gemacht wird (Müller 2006, S. 129 ff.).

Oftmals komme es im Laufe der Wohnungslosigkeit au-
ßerdem zum Abbruch sozialer Kontakte wie zu Familie und
Freundinnen bzw. Freunden. Eine Unterstützung bei finan-
ziellen Engpässen ist in vielen Fällen nicht gegeben, wo-
mit sich das Risiko, strafrechtlich in Erscheinung zu treten,
nochmals erhöht (Müller 2006, S. 140).

Strafrechtliche Sanktionen wohnungsloser
Personen

Eine Ersatzfreiheitsstrafe wird vollstreckt, wenn eine Geld-
strafe uneinbringlich ist (Weinand et al. 2024, S. 85). Die
Voraussetzung der Uneinbringlichkeit aus § 43 StGB deu-
tet bereits darauf hin, dass v. a. arme Menschen betrof-
fen sind (Weinand et al. 2024, S. 87). Eine Aktenanaly-
se von Lobitz und Wirth zum Vollzug der Ersatzfreiheits-
strafe in Nordrhein-Westfalen ergab, dass 77% der 1015
untersuchten Personen, die im Zeitraum vom 01.01.2017
bis 13.04.2017 mindestens eine Ersatzfreiheitsstrafe in ei-
ner Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen verbüßten,
arbeitslos waren, davon 52% langzeitarbeitslos (2018). Zu-

dem gab jeder Fünfte bei der Aufnahme in den Vollzug an,
keinen festen Wohnsitz zu haben (Lobitz und Wirth 2018).

Ähnliche Ergebnisse erzielte die Studie von Bögelein
et al. (2019), wonach 74,3% der Gefangenen, die eine Er-
satzfreiheitsstrafe verbüßten, arbeitslos waren (69,2% bei
den Strafgefangenen). Weiter konnte in der Untersuchung
von Dolde gezeigt werden, dass jeder Dritte der Personen,
die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßte, ohne festen Wohn-
sitz war, in sozialen Einrichtungen oder bei Bekannten lebte
oder kein Obdach hatte (Dolde 1999, S. 332). Auch erhal-
ten wohnungslose Personen beispielsweise aufgrund von
Schwarzfahren oder Bußgeldbescheiden wegen des Aufent-
halts an unerlaubten Orten im öffentlichen Raum mitunter
Strafbefehle (Müller 2023; Neubacher und Bögelein 2021,
S. 119 ff.). Die Ergebnisse spiegeln sich auch in den Da-
ten des Statistischen Bundesamts wider. Im Jahr 2023 wa-
ren 13,1% der Strafgefangenen in Deutschland ohne festen
Wohnsitz (n= 5806). Die überwiegende Mehrheit der Ge-
fangenen ohne festen Wohnsitz war männlich (Statistisches
Bundesamt 2024). Andererseits ist anzumerken, dass die
Zahl der Gefangenen ohne festen Wohnsitz überschätzt ist,
da den Gefängnisverwaltungen nicht alle Adressen der Ge-
fangenen zum Stichtag bekannt waren (Statistisches Bun-
desamt 2022, S. 6).

Fazit

Im deutschsprachigen Raum fehlt es an einer umfassen-
den wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Frage,
inwiefern der Status „wohnungslos“ mit Kriminalisierung
im Zusammenhang steht, bzw. wie sich ein Leben ohne
Obdach – neben anderen Aspekten – hinsichtlich der Kri-
minalisierung von einem Leben mit Obdach unterscheidet.
Erforderlich ist eine ganzheitliche Betrachtung der Thema-
tik, die sowohl ätiologische als auch Labeling-theoretische
Ansätze berücksichtigt und die individuellen Bewältigungs-
strategien wohnungsloser Menschen einbezieht.

Politik und Wissenschaft sind also aufgefordert, sich
mit den Ursachen, Rahmenbedingungen und Auswirkungen
von Wohnungslosigkeit und Kriminalisierung zu befassen,
denn kriminelles Handeln wohnungsloser Personen kann
zu schwerwiegenden Folgen, einschließlich strafrechtlicher
Sanktionen, führen.
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